
TRENNUNGSUNTERHALT

UNTERHALT NACH DER 
SCHEIDUNG

UNTERHALT UNTER 
LEBENSPARTNERN

UNTERHALT 
NICHTVERHEIRATETER 

ELTERN

KINDESUNTERHALT

ELTERNUNTERHALT

Ab Trennung bis zur Rechtskraft der 
Scheidung. Verzicht ist nicht möglich.

Ehegatte

Nach Rechtskraft der Scheidung.                        
Auf  den Unterhalt kann wirksam 

verzichtet werden.

Ehegatte

Das Lebenspartnerschaftsgesetz 
verweist auf  das Eherecht.

Lebenspartner

Unterhalt für 6 Wochen vor und 8 
Wochen nach der Geburt. In 

bestimmten Fällen Unterhalt für 4 
Monate vor bis zu 3 Jahre nach der 

Geburt. Für minderjährige Kinder.            
Für volljährige Kinder bis zum 
Abschluss der Ausbildung (keine 
Altersobergrenze).                  
Verzicht ist nicht möglich.

Kind

Nur bei Nettoeinkommen von mehr als 
1.800 €. Keine Haftung der 

Schwiegerkinder. Sozialamtsregress nur 
bei Jahresbruttoeinkommen über 

100.000 €.

Eltern

Nichtverheirateter Elternteil


